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Aktuelles aus der Gemeinde 

Sprechzeiten des  

Bûrgermeisters 
Montag: 16:00 bis 19:00 Uhr  
 

sowie nach telefonischer  

Terminvereinbarung  
 

Õȅnungszeiten      

Gemeindeamt 
Montag bis Freitag: 

07:30 bis 12:00 Uhr 

Montag: 
13:00 bis 17:30 Uhr 

 

Impressum: 
Medieninhaber: Gemeinde Scheȅau a. W. K., 

Dorf 45, 6351 Scheȅau a. W. K. 

T: +43 (0) 5358/8588 

F: +43 (0) 5358/8588-14 

Web: www.scheȊau.eu 

Zuschriften und Anregungen an:  

gemeinde@scheȅau-wilder-kaiser.gv.at 

Gemeindeblatt Scheȅau erscheint  

vierteljãhrlich. 

Nãchste Erscheinung: Juni 2025 

Vorbehaltlich DruckƷ und Satzfehler.  

Fûr zugesandte Beitrãge und Fotos wird keine 

Haftung ûbernommen. 

Liebe Scheȅauerinnen und Scheȅauer, 
der Frûhling hat Einzug gehalten und die kalten Wintermonate liegen 

hinter uns. Es ist ein Moment, um innezuhalten, sich zu erinnern, 

aber auch nach vorne zu blicken. In diesem Sinne will ich dieses  

Vorwort einem der groÞen Themen unserer Zeit, wie auch der  

Zukunft, widmen. Die Rede ist von der kûnstlichen Intelligenz (KI). 

Dazu habe ich eine KI - Anwendung aufgefordert einige Zeilen zu  

formulieren - urteilt selbst: ƿAls Gemeinde stehen wir in einer Welt 

im Wandel. Neben den immer wiederkehrenden Aufgaben wie der 

PȐege unserer Infrastruktur, der Unterstûtzung der Vereine und der 

Verbesserung der Lebensqualitãt in unserer Region, gibt es auch neue  

Herausforderungen. Ein Thema, das zunehmend an Bedeutung  

gewinnt, ist die Kûnstliche Intelligenz. Sicherlich wird dieses Thema 

auf den ersten Blick nicht sofort mit einer Tiroler Gemeinde wie der 

unseren in Verbindung gebracht, doch die Entwicklungen in der  

digitalen Welt betreȅen uns alle. KI kann bereits heute in vielen  

Bereichen unterstûtzen, die Ȃûr unsere Gemeinde wichtig sind. In der 

Verwaltung kõnnten wir mithilfe von KI beispielsweise bûrokratische 

Ablãufe eȈzienter gestalten und den Bûrgern zukûnftig einen  

schnelleren und besseren Service bieten. Im Bereich der Energie-

versorgung kõnnen intelligente Systeme dazu beitragen, den  

Verbrauch zu optimieren und nachhaltig mit Ressourcen umzugehen. 

Ein weiterer, besonders relevanter Bereich Ȃûr uns ist der Tourismus. 

Durch den gezielten Einsatz von KI kõnnten wir unser touristisches 

Angebot noch besser an die Bedûrfnisse der Besucher anpassen und 

gleichzeitig den õkologischen FuÞabdruck verringern. Darûber  

hinaus bietet KI auch Chancen im Bildungsbereich, um individuelle 

Lernprozesse zu unterstûtzen. Gleichzeitig mûssen wir darauf achten, 

dass der menschliche Faktor nicht verloren geht. Die Digitalisierung 

darf niemals den sozialen Zusammenhalt und das menschliche  

Miteinander ersetzen, sondern soll vielmehr als Werkzeug dienen, das 

uns im Alltag unterstûtzt.ƽ 

Der Frûhling steht Ȃûr Verãnderung und Fortschritt, und es liegt an 

uns, diese Verãnderung aktiv mitzugestalten. Ich freue mich jedenfalls 

euch und unsere Gemeinde auf dem Weg in die digitale Zukunft zu 

begleiten. 

Euer 
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Mãrz 2025 

Sperrmûllsammlung 2025 

Die nãchste Sperrmûllsammlung ausschlieÞlich Ȃûr Scheȅauer  

Haushalte ȏndet am Freitag, 11.04.2025, von 12:00 bis 17:00 Uhr 

beim Parkplatz der Bergbahn Scheȅau stattȏndet. 

 

Hinweise: 

¶ Die Anlieferung von Sperrmûll hat ausschlieÞlich wãhrend der 

angegebenen Zeiten zu erfolgen. 

¶ Es darf kein Hausmûll angeliefert werden. 

¶ Bereits bei der Verladung auf die Trennung und Reihenfolge  

achten. 

¶ Fûr Alteisen, Keramikteile, Altfenster, Kûhlgerãte und Elektronik-

schrott stehen eigene Sammelcontainer bereit. 

¶ Bei der Anlieferung von Altholz sind schwere Beschlãge,  

Scharniere, Tûrschlõsser und sonstige Metallteile vorher zu  

entfernen. Sperrige Mõbelstûcke wie z.B. Kãsten mûssen vorher 

zerlegt werden.  

¶ An Altreifen wird pro Anlieferer lediglich eine Garnitur  

(= 4 Stûck) PKW-Reifen ohne Felgen kostenlos ûbernommen. 

 

Weitere Altreifen werden verrechnet: 

PKW - Reifen ohne Felgen    ϵ  3,00 pro Stûck 

PKW - Reifen mit Felgen    ϵ  4,00 pro Stûck 

LKW - oder Traktorreifen klein   ϵ 12,00 pro Stûck 

LKW - oder Traktorreifen groÞ   ϵ 15,00 pro Stûck 

Gewerbliche Kûhlgerãte kõnnen 

nicht ûbernommen werden, da es 

sich um geȂãhrlichen Abfall mit 

der Schlûsselnummer 35205 

handelt, der begleitschein-

pȐichtig ist.  

 

Nur in St. Johann in Tirol bei der 

Firma DAKA ûbernehmbar:  

Eternitplatten: kein Asbest! 

(asbesthaltige Platten nur in 

Kundl), Heraklithplatten,  

Rigipsplatten, Ytongreste,  

Dachpappe, XPS Platten,  

Fassaden Styropor, Mineralische 

Dãmmung (Steinwolle,  

Dãmmwolle, Glaswolle) nur in 

einem Big-Bag  

Mûllkalender  

Sondertermine 

Fr,  25.04.2025 - Biomûll 

Mi, 30.04.2025 - Biomûll 

Sa,  03.05.2025 - Restmûll 

Fr,  30.05.2025 - Biomûll 

Sa,  31.05.2025 - Restmûll 

Fr,  13.06.2025 - Biomûll 

Fr,  13.06.2025 - Restmûll 

Fr,  20.06.2025 - Biomûll 



 

4  

Aktuelles aus der Gemeinde 

Neue Mûlltrennung in der Wertstoȅ-

sammelstelle Scheȅau 

Aus 2 wird 1 

Ab sofort kõnnen Leichtverpackungen und Metall-

verpackungen gemeinsam gesammelt werden. 

In der Gemeinde Scheȅau gibt es keinen Gelben Sack/Gelbe 

Tonne.  

Der Mûll kann zu Hause gemeinsam in einem Behãlter  

gesammelt und an den entsprechenden Entleerungstagen am 

Recyclinghof im Presscontainer entsorgt werden. 

 

FRAGEN UND ANWORTEN ZUR  

SAMMELUMSTELLUNG 

Verpackungen sammeln ist einfacher Umweltschutz, der wirkt. Dank 

neuester Technologien kõnnen die verschiedenen Leicht- und  

Metallverpackungen besser sortiert und recycelt werden. Ab 2025 

werden in ganz Õsterreich alle Verpackungen aus Kunststoȅ  

gemeinsam mit Metallverpackungen gesammelt. 

 

Was passiert mit den gesammelten Kunststoȅ- und  

Metallverpackungen? 

Die Verpackungen werden zu Sortieranlagen transportiert und nach 

Materialien getrennt. Denn Getrãnkekartons, Flaschen, Folien,  

Joghurtbecher, Konservendosen und Kronkorken bestehen aus  

unterschiedlichen Kunststoȅen oder Metallen. Die Sortieranlage  

erkennt die unterschiedlichen Materialarten und kann sie auf Grund 

von technischen Neuerungen besser voneinander trennen. Das  

Ergebnis ist, dass mehr Verpackungsabfall recycelt werden kann.  

Alles, was getrennt in Tonnen und Sãcken gesammelt wird, wird  

getrennt verarbeitet. Papier, Karton, Pappe, Glas, Metall, Kunststoȅ 

sowie Getrãnkekarton sind ƿWertstoȅeƽ Ʒ sie kõnnen recycelt werden 

und aus ihnen werden wieder neue Verpackungen und andere  

Produkte hergestellt. Allerdings nur, wenn diese Verpackungen  

getrennt gesammelt werden. Deswegen ist es wichtig, dass diese  

Materialien NICHT im Restmûll landen. Im Restmûll werden diese 

recycelbaren Materialien verbrannt bzw. thermisch verwertet. 

WIE SAMMELN?  

Richtig sammeln Ȃûrs Recycling 

ganz einfach in 3 Schritten: 

¶ Einzelne Bestandteile, die sich 

leicht voneinander trennen  

lassen, wie z. B. den Aludeckel 

vom Joghurtbecher, abtrennen. 

So kõnnen sie von den  

Sortieranlagen erkannt und 

aussortiert werden.  

¶ Nur leere Verpackungen  

entsorgen. Proȏs verwenden 

hier gerne Begriȅe wie 

ƿrestentleertƽ, ƿlõȅelreinƽ, 

ƿspachtelreinƽ oder ƿtropȅreiƽ. 

Die Verpackungen mûssen 

aber nicht extra ausgewaschen 

werden.  

¶ Bitte keine Luft sammeln:  

Getrãnkekartons oder  

SpeiseõlȐaschen Ȑachdrûcken, 

spart Platz!  
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Was mache ich, wenn die  

Rûcknahme beim Automaten 

einer Getrãnkeverpackung nicht 

funktioniert? 

Bitte kontrollieren Sie zuerst auf 

der Verpackung, ob das  

õsterreichische Einweg-Pfand-

Symbol auf der Verpackung  

abgebildet ist. Wenn es nicht  

abgebildet ist, dann handelt es 

sich um eine Verpackung, die 

produziert wurde, bevor die  

VerpȐichtung zum Einwegpfand 

in Kraft getreten ist. Ist das  

õsterreichische Einweg-Pfand-

Symbol abgebildet, setzen Sie 

sich bitte mit der Rûcknahme-

station bzw. mit der Einweg-

pfandstelle in Verbindung 

https://www.recycling-pfand.at/.  

EinȂûhrung des Pfandsystems 

Auf Grund der zeitgleich stattȏndenden EinȂûhrung des  

Pfandsystems Ȃûr EinwegkunststoȅȐaschen und Einwegaludosen 

wird in vielen Haushalten das anfallende Volumen der jeweiligen 

Mûllmengen reduziert. 

Es ist darauf zu achten, dass Dosen oder Flaschen, welche mit dem 

Pfandsymbol versehen sind, separat gesammelt und an den  

Pfandstationen zurûckgebracht werden.  

Mit Stichtag Neujahr 2025 fehlen jedem, der seine Einweg  

KunststoȅȐasche oder Einweg Aludose nicht zum Pfandautomat 

bringt 25 Cent/Stk. in seiner Geldtasche. Der Betrag wird beim Kauf 

des Produktes verrechnet und am Kassenbon aufgelistet. Der  

Produktpreis an sich wird, so versprechen die Hersteller, gleich  

bleiben. Die Ȃûr den Pfand bestimmten Einweggetrãnkeverpackungen 

dûrfen nicht zusammengedrûckt werden. Ansonsten ist der zusãtzlich 

zum Pfandlogo aufgedruckte EAN Code nicht mehr lesbar bzw.  

erkennt der Laser in den Rûckgabeautomaten das Produkt an sich 

nicht mehr.  

https://www.recycling-pfand.at/
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DorȐift Scheȅau 

In dieser Wintersaison gab es einige Rekordtage bei unserem DorȐift 

ƿWotschaƽ!  

28.12.2024 -     988 Fahrten 

30.12.2024 - 1.225 Fahrten 

31.12.2024 - 1.252 Fahrten 

01.01.2025 - 1.184 Fahrten 

Insgesamt waren es 15.654 Fahrten ûber 50 Tage verteilt. 

Danke an unsere ȐeiÞigen Liftwarte Lois und Hansi Ȃûr die gute 

Betreuung unseres DorȐifts! 

©Fotos: Lois Höȕinger 
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Letzte Mõglichkeit zum (kostenlosen)  

Einspleissen der Glasfaser 

Der Ausbau des Glasfasernetzes der Gemeinde Scheȅau am Wilden 

Kaiser ist nahezu abgeschlossen.  

Falls Ihr Hausanschluss bereits fertig gebaut ist, aber das Glasfaser-

kabel noch nicht eingebracht ist, kõnnen Sie die Beilage 3 

(Fertigstellungsmeldung) im Gemeindeamt abgeben.  

Voraussetzung ist, dass das Objekt als Hauptwohnsitz dauerhaft  

bewohnt (eine aufrechte Meldung im Zentralen Melderegister ist  

vorhanden) oder als Gewerbebetrieb genutzt wird. Anfallende Kosten 

Ȃûr Anschlûsse, welche Ȃûr (illegal) genutzte Freizeitwohnsitze  

errichtet werden, werden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 

13.09.2021, vollumȂãnglich an den Eigentûmer verrechnet.  

Sie verpȐichten sich nach Einbringen der Glasfaser einen Vertrag mit 

einem der vier Provider (Magenta, wõrglWEB, KUFnet, tirolnet)  

abzuschlieÞen und kõnnen somit das schnelle Glasfaser-Internet  

nutzen. Beachten Sie die individuellen Vertragsbedingungen 

(BindungsfristǄ) Ihres vorherigen Internetanbieters.  

Bei Rûckfragen stehen wir Ihnen 

gerne unter 05358/8588-16  

oder per E-Mail unter  

assistenz@scheȅau-wilder-

kaiser.gv.at zur VerȂûgung!  

Das Einspleissen der Glasfaser 

ist nur mehr heuer kostenlos 

mõglich und muss bis  

spãtestens 31.05.2025  

beauftragt werden. 

Elektronische Zustellung 

Die Gemeinde Scheȅau bietet den Gemeindebûrgern die Mõglichkeit 

der elektronischen Zustellung an. Somit erhalten Sie Ihre  

Rechnungen, Bescheide und vieles mehr papierlos und nachhaltig.  

Erteilen Sie uns Ihr Einverstãndnis Ȃûr die Teilnahme an  

der elektronischen Zustellung per E-Mail an  

gemeinde@scheȅau-wilder-kaiser.gv.at  

Als Privatperson kõnnen Sie entweder ein Erinnerungsmail zur  

Abholung der ƿSendungƽ erhalten (BriefButler) oder Sie registrieren 

sich ûber die App ƿDigitales Amtƽ Ȃûr die Anwendung ƿMein  

Postkorbƽ, um dort Ihre ƿSendungenƽ abzuholen. 

Wenn Sie ûber FinanzOnline die Zustellung ƿMein Postkorbƽ  

aktiviert haben, ist eine Anmeldung bei der Gemeinde nicht  

notwendig. 

Unternehmen erhalten die Sendungen elektronisch ûber das  

Unternehmensserviceportal. 

   nachhaltig  

   papierlos 

   schnell 

   unkompliziert 

   absolut 

   SPAM-frei 

   rechtssicher 

   DSGVO-konform 
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Neuer Postpartner in Scheȅau 

Wir dûrfen informieren, dass die Poststelle im Tourismusverband 

Scheȅau mit 28.02.2025 endet. 

Nach einer Ûbergangszeit startet die neue Poststelle ab 06.05.2025 

beim Sparmarkt Erler in Scheȅau. 

Aktuelles aus der Gemeinde 

Camping verboten 

Laut Tiroler Campinggesetz ist ƿKampierenƽ das Nãchtigen von  

Personen in mobilen Unterkûnften, wie Zelten, Wohnwãgen,  

Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, Mobilheimen und dergleichen, im 

Rahmen des Tourismus. Das Kampieren auÞerhalb von  

Campingplãtzen ist verboten  

Gemeinderatsbeschlûsse vom 16.12.2024 

A) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung eines  

Bebauungsplanes ƿBÃRBICHL - Stõcklƽ im Bereich des  

Grundstûckes Nr. 946/9 KG Scheȅau 

Der Gemeinderat beschloss, gemãÞ § 64 (1) des Tiroler  

Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom 

Planungsbûro Filzer.FreudenschuÞ ZT OG aus Wõrgl ausgearbeiteten 

Entwurf ûber die Erlassung eines Bebauungsplanes ƿBÃRBICHL Ʒ 

Stõcklƽ im Bereich des neu zu bildenden Grundstûckes Nr. 946/9 

vom 04.11.2024, mit Korr.-Stand vom 02.12.2024, Zahl FF113/24, 

durch vier Wochen hindurch zur õȅentlichen Einsichtnahme  

aufzulegen. 

Gleichzeitig wurde gemãÞ § 64 (4) TROG 2022 der Beschluss ûber die 

Erlassung des gegenstãndlichen Bebauungsplanes gefasst. 
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Mãrz 2025 

Gemeinderatsbeschlûsse vom 16.12.2024 

B) Beratung und Beschlussfassung ûber die Zustimmung zur  

Kooperationsvereinbarung zur Errichtung einer Ladeinfrastruktur 

am Gemeindeparkplatz mit der Stadtwerke Kufstein GmbH 

Der Gemeinderat beschloss, der Kooperationsvereinbarung zur  

Errichtung einer Ladeinfrastruktur am Gemeindeparkplatz mit den 

Stadtwerken Kufstein zuzustimmen.  

 

C) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer  

Wasserleitungsordnung 

Der Gemeinderat hat aufgrund der Ermãchtigung des § 18 der  

Tiroler Gemeindeordnung 2001 eine neue Wasserleitungsordnung 

beschlossen. Die Gemeindewasserversorgungsanlagen dienen der 

Versorgung aller Grundstûcke des Gemeindegebietes im  

erschlieÞbaren Bereich der Anlage mit Trink-, Nutz- und Lõsch-

wasser, mit Ausnahme der Ortsteile Bãrbichl, Hinterstein, Õtting und 

Steinberg, und jener Grundstûcke, die ûber eine private Trinkwasser-

versorgungsanlage verȂûgen. Fûr alle im erschlieÞbaren Bereich der  

Wasserversorgungsanlage gelegenen bebauten Grundstûcke besteht 

Anschluss- und Benûtzungszwang. Der erschlieÞbare Bereich ist das 

Gebiet, das nicht mehr als 100 m vom Ortsnetz der Gemeindewasser-

versorgungsanlage entfernt ist. Die Gemeinde oder ein hierzu  

befugtes Unternehmen stellt auf Rechnung des Grundstûcks-

eigentûmers den Anschluss an die Gemeindewasserleitung und die 

Absperrvorrichtung her. Der Wasserverbrauch der angeschlossenen 

Grundstûcke wird durch Wasserzãhler festgestellt. Diese werden auf 

Kosten der Gemeinde angeschaȅt, eingebaut und bleiben Eigentum 

der Gemeinde. 

 

D) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer  

Verordnung ûber die Erhebung von Wasserbenûtzungsgebûhren 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 17 (3) Z 4 des Finanzausgleichs-

gesetzes 2024 Ʒ FAG 2024 eine neue Verordnung ûber die Erhebung 

von Wasserbenûtzungsgebûhren beschlossen. Die Anschlussgebûhr 

betrãgt ϵ 5,20 je m² der Baumasse. Fûr Bade-, Zier- und  

Fischteiche, Schwimmbecken und Pools ist eine Anschlussgebûhr von  

ϵ 5,20 pro m² Rauminhalt zu entrichten. Die laufende Gebûhr betrãgt 

ϵ 1,16 je m² Wasserverbrauch. 

Standardwasserzãhler mit 

NenngrõÞe und Zãhlergebûhr 

3-5 m² / h - ϵ 18,00 

7-10 m² / h - ϵ 20,00 

16-20 m² / h - ϵ 30,00 

Alle Verordnungen sind  

vollstãndig auf der Homepage 

der Gemeinde Scheȅau am 

Wilden Kaiser zu ȏnden! 
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Gemeinderatsbeschlûsse vom 16.12.2024 

E) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer  

Kanalordnung 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 4 des Tiroler Kanalisations-

gesetzes 2000 Ʒ TiKG 2000 eine neue Kanalordnung beschlossen. Der 

Anschlussbereich Ȃûr Abwãsser wird so festgelegt, dass der horizontal 

zu messende Abstand zwischen der Achse des jeweiligen  

Sammelkanals und der Grenze des Anschlussbereiches mit 100 m 

festgesetzt wird. In die õȅentliche Kanalisation sind die Abwãsser und 

Niederschlagswãsser einzuleiten. Bei allen Entwãsserungsanlagen, die 

im Anschlussbereich eines im Trennsystem ausgeȂûhrten  

Sammelkanals liegen, sind die Abwãsser und Niederschlagswãsser 

getrennt zu sammeln und abzuleiten. Als Trennstelle wird der  

jeweilige Schachtausgang des Sammelkanals festgelegt. 

 

F) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer  

Verordnung ûber die Erhebung von Kanalbenûtzungsgebûhren 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 17 (3) Z 4 des Finanzausgleichs-

gesetzes 2024 Ʒ FAG 2024 eine neue Verordnung ûber die Erhebung 

von Kanalbenûtzungsgebûhren beschlossen. Die Anschlussgebûhr Ȃûr 

Abwãsser betrãgt ϵ 6,90 pro m² der Bemessungsgrundlage.  

Die Bemessungsgrundlage Ȃûr die Kanalbenûtzungsgebûhr Ȃûr  

Abwãsser ist der durch geeichte Wasserzãhler ermittelte  

Wasserverbrauch und betrãgt ϵ 2,60 pro m². Die Bemessungs-

grundlage Ȃûr die Kanalbenûtzungsgebûhr Ȃûr Misch- und Nieder-

schlagswãsser, die in die Gemeindekanalisation eingeleitet werden, ist 

der durch geeichte Wasserzãhler ermittelte Wasserverbrauch. 

 

G) Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer  

Verordnung ûber die Erhebung eines ErschlieÞungsbeitrages 

Der Gemeinderat setzte den ErschlieÞungsbeitragssatz einheitlich Ȃûr 

das gesamte Gemeindegebiet mit 5,5 v.H. des Ȃûr die Gemeinde 

Scheȅau am Wilden Kaiser von der Tiroler Landesregierung durch 

Verordnung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 35/2023, zuletzt geãndert 

durch LGBL. Nr. 40/2023, festgelegten ErschlieÞungskostenfaktors 

fest. Die Verordnung des Gemeinderates ûber die Erhebung des  

ErschlieÞungsbeitrages tritt mit 01.01.2025 in Kraft.  
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H)   Beratung und Beschlussfassung ûber die Erlassung einer Verord-

nung ûber die Erhebung einer Hundesteuer 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 17 (3) Z 2 des Finanzausgleichs-

gesetzes 2024 Ʒ FAG 2024, und des § 1 (1) des Tiroler Hundesteuer-

gesetzes eine neue Verordnung ûber die Erhebung einer Hundesteuer 

beschlossen. Die Hundesteuer richtet sich nach der Anzahl der von 

einer Person gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet, die ûber drei 

Monate alt sind: 

¶ ϵ 100,00 pro Jahr Ȃûr den ersten Hund 

¶ ϵ 250,00 pro Jahr Ȃûr jeden weiteren Hund 

Fûr Wachhunde und Ȃûr Hunde, die in Ausûbung eines Berufes oder 

Erwerbes gehalten werden, betrãgt die Hundesteuer pro Jahr ϵ 45,00. 

Fûr Assistenz- und Therapiehunde nach § 39a Bundesbehinderten-

gesetz ist keine Hundesteuer zu entrichten. 

 

I) Beratung und Beschlussfassung ûber die Festsetzung der  

Steuern, Gebûhren und Gemeindeabgaben der Gemeinde Scheȅau am 

Wilden Kaiser ab 01.01.2025 mit Erlassung bzw. Ãnderung der dazu 

notwendigen Verordnung 

Der Gemeinderat beschloss, dass die Steuern, Gebûhren und  

Gemeindeabgaben ab 01.01.2025 bis auf weiteres wie folgt festgesetzt 

werden:  

Aktuelles aus dem Gemeinderat 

Mãrz 2025 
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Aktuelles aus dem Gemeinderat 

J) Beratung und Beschlussfassung ûber die Festsetzung des  

Voraƴschlages der Gemeinde Scheȅau am Wilden Kaiser Ȃûr das  

Finanzjahr 2025 gemãÞ § 93 (1) TGO 2001 sowie ûber die Fest-

setzung des mittelfristigen Finanzplanes gemãÞ § 88 (1) TGO 2001 

Der Gemeinderat beschloss gemãÞ § 93 (1) TGO 2001 den Entwurf 

des Voranschlags der Gemeinde Scheȅau am Wilden Kaiser vom 

28.11.2024 Ȃûr das Finanzjahr 2025, inklusive aller Bestandteile und 

Anlagen gemãÞ § 5 der Voranschlags- und Rechnungsabschluss-

verordnung (VRV) 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 i.d.g.F. bzw. nach den 

Vorgaben der Tiroler Gemeindeordnung (TGO) 2001, LGBl. Nr. 

36/2001 i.d.g.F. vollinhaltlich zu genehmigen.  

Zusãtzlich beschloss der Gemeinderat, den Entwurf des  

mittelfristigen Finanzplans vom 28.11.2024 gemãÞ §§ 88 (1) und 93 

(5) TGO 2001 zu genehmigen.  

Darûber hinaus beschloss der Gemeinderat, dass Abweichungen von 

den Ansãtzen des Voranschlages gemãÞ § 106 (1) TGO 2001 ab dem 

Betrag von 25.000 ϵ je Voranschlagswert Ȃûr die Genehmigung des 

Rechnungsabschlusses zu erlãutern sind.  
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Gemeinderatsbeschlûsse vom 03.02.2025 

A) Beratung und Beschlussfassung ûber die Zustimmung zum  

Abschluss eines Dienstbarkeitszusicherungsvertrages mit der TIWAG

-Tiroler Wasserkraft AG bezûglich der Verlegung von unterirdischen  

StromƷ und Datenleitungen im Bereich des õȅentlichen Gutes der 

Gemeinde Scheȅau am Wilden Kaiser (Gst. 1310 KG Scheȅau) 

Der Gemeinderat beschloss, dem Abschluss eines Dienstbarkeits-

zusicherungsvertrages mit der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG  

zuzustimmen.  

 

B) Information, Beratung und Beschlussfassung ûber die Grûndung 

der Lebensraumagentur Wilder Kaiser eGen (Planungsverband 30 

Wilder Kaiser und Tourismusverband Wilder Kaiser) 

Der Bûrgermeister berichtet ûber die geplante Grûndung der  

Lebensraumagentur Wilder Kaiser eGen. Genossenschafter sollen der 

Tourismusverband Wilder Kaiser (Tourismus) und der  

Planungsverband 30 Wilder Kaiser (Kommunale Agenden) mit  

gleichen Genossenschaftsanteilen sein. Der Zweck der  

Genossenschaft ist im Wesentlichen die Fõrderung des Erwerbes 

oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft soll nicht 

vorrangig selbst Gewinn erwirtschaften, sondern ihren Mitgliedern 

und den Gebieten vor Ort, in denen sie tãtig ist, õkologische,  

wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile bringen. Der 

Gemeinderat ermãchtigte den Bûrgermeister im Planungsverband 30 

Wilder Kaiser dem Beitritt der Genossenschaft Lebensraum Wilder 

Kaiser eGen zuzustimmen. 

Aktuelles aus dem Gemeinderat 

K) Bericht und Beschlussfassung ûber die Genehmigung von  

Ûberschreitungen der Ansãtze des Voranschlages 2024 und deren 

haushaltsmãÞige Bedeckung 

Der Gemeinderat beschloss, die bisher noch nicht beschlossenen  

Ausgabenûberschreitungen im Haushaltsjahr 2023 im Sinne des § 95 

(4) TBO 2001 nachtrãglich zu genehmigen.  

In weiterer Folge beschloss der Gemeinderat, die zu den  

Ausgabenûberschreitungen vorgeschlagenen haushaltsmãÞigen  

Bedeckungen zu genehmigen.  


